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REHA TEAM LEER MEDIZINTECHNIK GMBH & CO. – 
EINE ERFOLGSGESCHICHTE ÜBER GENERATIONEN HINWEG!

sicher unternehmen

 Clostermann
Jasper
 Partnerschaft mbB

mit sommerlichem Gruß präsentieren wir Ihnen die 
neue Ausgabe des Journals mit Neuigkeiten über unsere 
Kanzlei. Unter anderem wollen wir Ihnen unseren neuen 
Teamzuwachs vorstellen und gleichzeitig Joachim Closter-
mann in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschieden. 
Außerdem warten auf Sie verschiedene Beiträge zu steuer-
rechtlichen Themen, wie z. B. „Der Einfl uss von Infl ation 
auf Ihren Unternehmenswert“.

Wir wünschen Ihnen wie immer viel Freude bei unserer 
Quartalslektüre und einen hervorragenden Sommer.

Ihre Clostermann & Jasper Partnerschaft

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Was zeichnet die Unternehmensgruppe reha team Leer und deren 
Geschäftsmodell besonders aus?

Wir, das reha team Leer Medizintechnik GmbH & Co. KG sind ein 
modernes, familiengeführtes Unternehmen mit Niederlassungen 
in Leer und Bremen. Neben dem Sanitätshaus bieten wir unseren 
Kunden Versorgung aus den Bereichen Medizintechnik, Home-
care und Rehabilitationstechnik. Schwerpunkt unserer Tätigkeit 
ist die moderne Medizintechnik. Durch die Versorgung u. a. mit 
lebenswichtigen Beatmungsgeräten ermöglichen wir unseren 
Kunden ein Leben zurück ins häusliche Umfeld. Unseren Kunden, 
deren Angehörigen, Ärzten, Therapeuten sowie dem Pfl egepersonal 
stehen wir als Ansprechpartner beim Thema Versorgung vollum-
fänglich zur Verfügung. Durch unseren 24-Stunden-Notdienst 
sind wir für unsere Kunden zudem jederzeit erreichbar. 

Mit welchen Herausforderungen kämpft Ihr Unternehmen in der 
aktuellen Lage besonders?

Wie jedes Unternehmen hat auch das reha team Leer in den 
letzten Jahren durch Corona und geopolitische Ereignisse mit 
massiven Kostensteigerungen zu kämpfen. Durch die Besonder-
heit unserer Branche – die vertragsbasierte Zusammenarbeit 
mit den gesetzlichen Krankenkassen – sind die Verkaufspreise 
unserer Produkte und Dienstleistungen über Jahre vertraglich 
festgelegt. Die Weitergabe der Preissteigerungen an die Kunden 
ist oft vertraglich ausgeschlossen.

Was macht aus Ihrer Sicht eine gelungene Zusammenarbeit aus?

Die gelungene Zusammenarbeit mit Partnern wie CJP zeichnet 
sich für uns durch eine loyale und vertrauensvolle Geschäfts-
beziehung auf Augenhöhe aus. Lösungsorientierte und ganz-
heitliche Zusammenarbeit sind uns besonders wichtig. Mit CJP 
haben wir diesen Partner bereits vor vielen Jahren gefunden und 
schätzen die Zusammenarbeit von Beginn an sehr.

Erzählen Sie von einem gemeinsamen Projekt mit CJP. Worin lag 
bei dieser Zusammenarbeit der Mehrwert für Ihr Unternehmen?

Eines der wohl größten und aufwändigsten Projekte, bei dem 
wir die Unterstützung von CJP in Anspruch genommen hatten, 
war die Umsetzung der Unternehmensnachfolge. Nachdem das 
reha team bisher von zwei unabhängigen Geschäftspartnern 
geleitet wurde, entschied sich vor wenigen Monaten einer der 
Geschäftspartner aus persönlichen Gründen für den Eintritt in 
den Ruhestand und somit für den Verkauf seiner Anteile. Die 
nachrückende Generation des verbliebenen Geschäftspartners 
hat diese erworben, sodass ein Vater-Sohn-Duo entstand, 
welches heute die Geschäftsführung bildet. 

Bei Unternehmensanteilskäufen, insbesondere wenn Banken 
involviert sind, müssen zahlreiche Themen und Unterlagen sorg-
fältig vorbereitet werden. CJP unterstützte uns hierbei ebenso 
mit fundierter Beratung und erstklassigen Dienstleistungen. 
Von der Entwicklung und Bewertung verschiedener Übernahm-
estrategien bis hin zur Erstellung von Unterlagen für Banken 
und Kreditgeber begleitete uns CJP als kompetenter Partner. 

Dank dieser Unterstützung war der notarielle Vollzug am Ende 
nur eine Formsache. Nebenbei bemerkt genießt CJP bei den von 
uns gewählten Banken eine überaus gute Reputation.

Friedrich Nietzsche sagte einst: „Alle gut verfolgten Dinge hatten 
bisher Erfolg.“ Was denken Sie über diese Aussage, auch vor dem 
Hintergrund Ihrer Nachfolgestrategie?

Die Unternehmensnachfolge ist einer der herausforderndsten 
Vorgänge eines jeden Unternehmens. Nietzsche betont die 
Bedeutung der konsequenten Verfolgung von Zielen für Erfolg. 
Rechnet man Zeiten des Studiums mit ein, ist dieser Prozess 
bei uns mehrere Jahre konsequent vorbereitet und aus heutiger 
Sicht auch durchaus richtig verfolgt worden. Mit Studien-
abschlüssen in Medizintechnik und Wirtschaftsingenieurwesen 
wurden die Grundvoraussetzungen für den Einstieg ins Unter-
nehmen gelegt. Nach einigen Jahren Praxiserfahrung in einem 
großen US-Medizintechnikkonzern ist dieser Schritt ins Familien-
unternehmen nur folgerichtig. Für das Unternehmen mit seinen 
zwei Niederlassungen und fast 90 Mitarbeitern ist der Gene-
rationenwechsel eine harmonische Verbindung von Tradition und 
Fortschritt und erlaubt uns, voller Optimismus in die Zukunft zu 
blicken.

Vielen Dank für die spannenden Einblicke in den Genera-
tionenwechsel. Wir von CJP wünschen weiterhin viel Erfolg.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Das reha team Leer bietet das Rundumpaket in den Bereichen Homecare, 
Sanitäts- und Pfl egeartikel sowie Rehatechnik. Mit einem Team aus rund 
85 Mitarbeitern ist die Firma an den Standorten in Leer und Bremen 
vertreten. Der Standort Leer wurde in den 1980er Jahren gegründet, der 
Standort Bremen bereits 1908. Im Jahr 1996 fand die Verschmelzung
der beiden Häuser statt. Die Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie gezielt und fl exibel auf die Bedürfnisse von Kunden im Bereich Pfl ege
& Reha reagieren kann. Das reha team Leer verbindet starke Leistungen und 
umfangreiches Know-how mit kontrollierter Qualität.

www.reha-team-leer.de

Interview im 
Mai 2024 mit 
Yannick Müller, 
Geschäftsführer



Der Nobelpreisträger George Bernard Shaw soll gesagt 
haben: “Progress is impossible without change, and those 
who cannot change their minds cannot change anything.” 
In diesem Sinne ist es für Unternehmer wichtig, die  
bestehende Unternehmensstruktur von Zeit zu Zeit aktiv  
zu hinterfragen.
 
Unternehmen sind nicht nur Teil des sich ständig verändernden 
Wirtschaftslebens; auch die Lebenssituation des Unternehmers 
und Gesellschafters verändert sich im zeitlichen Verlauf stark. 
Dies kann man exemplarisch an einem wachsenden Start-Up 
nachvollziehen. Oftmals werden diese als Einzelunternehmen 
oder Personengesellschaft gegründet, z. B. weil das „Budget“ 
knapp war, die Risiken gering und die „Idee“ erst im Kleinen 
getestet werden sollte. Auch können Personengesellschaften  
mit dem Blick auf die Aufnahme von neuen Gesellschaftern  

respektive Investoren einfach und anschaffungskostenoptimiert 
erfolgen. Jedoch ändert sich dies nahezu immer und zwangsläufig 
im zeitlichen Verlauf. So steigen mit Umsätzen auch regelmäßig 
Unternehmensrisiken. Das Unternehmen baut Vermögen auf 
und möchte dieses vor Haftung schützen. Vielleicht erwägt der 
Unternehmer am Ende seiner Laufbahn den steueroptimierten 
Verkauf an Dritte oder aber die steuerneutrale Unternehmens-
nachfolge in der Familie. All diese Punkte und noch viele mehr 
verlangen oftmals eine durchdachte Umwandlung der bestehen-
den Struktur.

Diese Erwägungen benötigen eine Planung und auch regelmäßig 
einen zeitlichen Vorlauf, da oftmals mehrere unterschiedliche 
Schritte und Aspekte in Einklang gebracht werden müssen. Mit 
entsprechender Planung ist in der Regel eine steueroptimierte 
Umstrukturierung möglich.

Die Top-5-Steueranlässe im Mittelstand und deren Spannungs-
felder sind unseres Erachtens:

1.	 Optimierung der Steuerquote und Totalsteuerbelastung  
	 bei der Einkommensteuer (relevant bei Einzelunternehmen  
	 und Personengesellschaften) versus Kapitalgesellschaften  
	 und deren oftmals geringere Gesamtsteuersatzquote  
	 (abhängig von Thesaurierungs- und Ausschüttungsverhalten)
 
2.	 Schaffung einer (privaten) Holding als privates Anlage- und  
	 Investitionsvehikel versus direkte Investitionen

3.	 Verlustnutzung: Unmittelbare Verlustzurechnung bei  
	 Personengesellschaften / Einzelunternehmen versus  
	 „Verlustspeicherung“ bei Kapitalgesellschaften

4.	 Schaffung versus Vermeidung von umsatzsteuerlichen  
	 Organschaften (z. B. zur Vorsteueroptimierung)

5.	 Abziehbarkeit und Finanzierung bei Einstieg in  
	 Gesellschaften – bei Personengesellschaften können diese  
	 oft einfach monetarisiert werden – versus Kapitalgesell- 
	 schaften, bei denen die Anschaffungskosten regelmäßig  
	 nicht steuerwirksam genutzt werden können.

Was ist Ihr Anlass?

Gerne besprechen wir mit Ihnen den nächsten Fortschritt 
individuell.
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EIN BEITRAG ZUR STEUERGESTALTUNG FOLGE 15: 
ANLÄSSE FÜR UMSTRUKTURIERUNGEN IM MITTELSTAND

Tobias Kiehl 
PARTNER 

MBA · LL.M. Taxation · Wirt.-Jur. LL.B.
Steuerberater 

Fachberater für Unternehmensnachfolge 
(DStV e.V.)
Certified Tax Compliance Officer (DIZR e.V.) 

tk@clostermann-jasper.de
0421 16237-0

Ihr Ansprechpartner:

Wachstum bringt neue Herausforderungen, auch im 
Bereich Personal: Seit kurzem ist Ronja Röbke Teil des 
CJP-Teams und verstärkt uns im Bereich HR. 
 
Wir haben Ronja gebeten, sich kurz persönlich vorzustellen:
Ronja: „Nach meinem Studium habe ich nach einer spannenden 
Herausforderung im HR-Bereich gesucht. Im Internet bin ich 
auf die Stelle bei CJP aufmerksam geworden. Seit März bin ich 
Teil des Teams und als HR-Managerin tätig. Ich freue mich auf 
viele spannende Aufgaben im Bereich Personal und Recruiting, 
für die ich nun verantwortlich bin.“

Wir danken Dir vielmals für den kleinen Einblick und 
wünschen Dir viel Erfolg bei CJP.

VERSTÄRKUNG IM TEAM: HR-MANAGERIN 
RONJA RÖBKE STELLT SICH VOR

Ihre Ansprechpartnerin:

Ronja Röbke 
HR-MANAGERIN 

M.Sc.

r-roebke@clostermann-jasper.de 
0421 16237-155
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Die Abbildung von Inflationserwartungen ist nicht nur in 
Zeiten von hoher Inflation unabdingbar.

In der Vergangenheit ist die Inflation aufgrund gestiegener 
Energie- und Nahrungsmittelpreise deutlich gestiegen. Die 
erwarteten Änderungen des Preisniveaus sind relevant für die 
Ertragswertmethode, da sie die zu diskontierenden Cashflows 
und die erwarteten Renditen beeinflussen. Das gilt für die 
ewige Rente, die durchschnittlich ca. 80 % des Unternehmens-
werts prägt.

Es ist zu beobachten, dass für die Phase der ewigen Rente 
regelmäßig eine unternehmensspezifische Inflationsrate ver-
wendet wird, die unter der erwarteten gesamtwirtschaftlichen 
Inflation liegt. Diese Annahme kann darauf zurückzuführen 
sein, dass Unternehmen Preissteigerungen nicht an Kunden 
weitergeben können, oder dass die erwartete Inflation unter-
schätzt wird. Die Frage ist demnach: Welchen Teil der Inflation 
kann ich an meine Kunden weitergeben?

Häufig gehen Unternehmer und Bewerter davon aus, dass die 
Inflation nicht vollständig durchgereicht werden kann.  

Die damit einhergehenden niedrigen Raten bei unvollständiger 
Überwälzbarkeit schmelzen die nominalen Cashflows ab.

Der Ertragswert ist höher, wenn nicht die unternehmensspezifische 
Rate, sondern die allgemeine Inflationserwartung in die Bewertung 
einfließt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der nominale 
Diskontierungssatz die allgemeine Inflationserwartung enthält, 
während die Cashflows regelmäßig mit einer niedrigeren Rate 
fortgeschrieben werden.

Sie wollen eine Bewertung Ihres Unternehmens?  
Wir begleiten Sie vollumfänglich durch den gesamten  
Prozess einer Bewertung.

DER EINFLUSS VON INFLATION AUF 
IHREN UNTERNEHMENSWERT

Ihre Ansprechpartnerin:

Marie-José Leopold 
DIRECTOR

LL.M.
Wirtschaftsprüferin
Steuerberaterin

Certified Valuation Analyst (CVA)

m-leopold@clostermann-jasper.de
0421 16237-380

Kaufpreise für bebaute Grundstücke sind beim Erwerb für 
steuerliche Zwecke aufzuteilen.

Im Gegensatz zum Gebäude stellt der anteilige Wert des Grund 
und Bodens ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut dar und  
unterliegt daher nicht der linearen Abschreibung. Im Kaufvertrag 
kann bereits eine Aufteilung von Grund und Boden und Gebäude 
vorgegeben werden. Diese Aufteilung muss jedoch den realen 
Wertverhältnissen entsprechen. Die Finanzverwaltung hat im 
April 2021 für Zwecke der Aufteilung eine geänderte Aufteilungs-
hilfe veröffentlicht. Folgende Reihenfolge der Bewertungs- 
methoden gibt die Finanzverwaltung vor:

1.	 Vergleichswertmethode
2.	 Ertragswertmethode
3.	 Sachwertmethode

Die Vergleichswertmethode richtet sich nach den marktgestützten 
Vergleichspreisen für Immobilien in vergleichbarer Lage. Häufig 
liegen jedoch nicht ausreichend Vergleichspreise für Grund- 
stücke vor, die zu einem zutreffenden Aufteilungsmaßstab führen 
könnten.

Das Ertragswertverfahren berechnet den Wert eines Grundstücks 
über den Ertrag der Immobilie. Der Wert des Grund und Bodens 
wird hierbei separat über den Bodenrichtwert berechnet. 
Problematisch ist jedoch, dass man mit diesem Verfahren zwar 
einen zutreffenden Gesamtpreis von Grundstück und Gebäude 
ermitteln kann, die Aufteilung jedoch zu ungenauen Ergebnissen 
führen kann. 

Der Wert des Grundstücks wird mit einem Liegenschaftszins-
satz abgezinst. Dieser Liegenschaftszinssatz wird von den 
Gutachterausschüssen bekannt gegeben. Der erwirtschaftete 
Reinertrag aus dem Gebäude wird durch den so ermittelten 
Zins gemindert. Bei besonders hohen Bodenwerten (z. B. in 
Großstädten) und niedrigem Reinertrag (z. B. aufgrund von 
Bestandsmieten) kann der errechnete Gebäudewert einen Wert 
von null oder einen negativen Wert annehmen.

Bei der Anwendung des Sachwertverfahrens wird der Gebäude- 
wert anhand der Normal-Herstellungskosten (NHK) aus dem 
Jahr 2010 berechnet. Die NHK werden durch Preisindizes an die 
tatsächliche Wertentwicklung angepasst. Der BFH hatte jedoch 
festgestellt, dass der Wert außerdem durch Regionalfaktoren zu 
korrigieren sei. Entsprechende Regionalfaktoren wurden jedoch 
bisher nicht durch die Gutachterausschüsse veröffentlicht.

Die pauschalen Aufteilungsmethoden der Finanzverwaltung 
können zu fehlerhaften Werten führen. Dadurch kann dem 
Steuerpflichtigen Abschreibungsvolumen verloren gehen. Abhilfe 
kann eine gutachterliche Methode schaffen, diese ist jedoch 
regelmäßig mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Bei der Kaufpreisaufteilung von bebauten Grundstücken 
beraten wir Sie gerne.

KAUFPREISAUFTEILUNG BEI BEBAUTEN 
GRUNDSTÜCKEN

Ihr Ansprechpartner:

Mike Franzen 
SENIOR CONSULTANT
 
LL.B. 

m-franzen@clostermann-jasper.de 
0421 16237-462
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JAHRE BERUFSLEBEN –  
ADIEU HERR CLOSTERMANN

Haftungsausschluss: 
Es wird darauf hingewiesen, dass alle  
Angaben in diesem Journal trotz sorgfältiger 
Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und  
die Kanzlei von Haftung ausgeschlossen ist.  
Für Detailinformationen nehmen Sie bitte 
Kontakt zu uns auf.
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DIE E-RECHNUNG WIRD VERPFLICHTEND: EINE NEUE ÄRA IM B2B-BEREICH AB 01.01.2025
Ab 2025 wird ein neues Kapitel in der Welt des Geschäfts-
verkehrs aufgeschlagen: Die Einführung der elektronischen 
Rechnung (E-Rechnung) wird für alle umsatzsteuerlichen 
Unternehmer (B2B-Bereich) obligatorisch.

Diese wegweisende Maßnahme geht auf eine europäische Initi-
ative zurück, um sowohl ein einfaches und sicheres System zu 
schaffen als auch Steuerbetrug zu bekämpfen und die Effizienz im 
Geschäftsverkehr zu steigern.
 
Die Einführung der E-Rechnung mag zunächst als regulatorische 
Anforderung erscheinen, birgt jedoch gleichzeitig das Potenzial, 
Prozesse zu optimieren und wirtschaftlicher sowie moderner zu 
agieren. Dies ist im Grunde genommen nichts anderes als eine 
Rechnung in einem speziellen digitalen Format.
 
Für Unternehmen ist die Wahl der richtigen Art der E-Rechnung 
fundamental. Es ist wichtig, zu beachten, dass PDF-Dateien, ob-
wohl sie digital sind, nicht als E-Rechnung betrachtet werden und 
nicht den Anforderungen genügen.

Als Fazit ist die Einführung der E-Rechnung mit Hürden verbun-
den, bietet aber zugleich die Möglichkeit, effizientere Arbeitsab-
läufe zu schaffen und die Kosten zu senken.

Gerne beraten wir Sie beim Thema E-Rechnung und freuen 
uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr Ansprechpartner:

Dominik Rendigs 
MANAGER 

LL.M.
Diplom Finanzwirt (FH)
Steuerberater

d-rendigs@clostermann-jasper.de 
0421 16237-630

Nach 50 Jahren verabschieden wir Joachim Clostermann in 
seinen wohlverdienten Ruhestand und sind neugierig, was seine 
Zeit hier geprägt hat und was er für seine Zukunft plant. 

 
Herr Clostermann, 50 Jahre – was für eine Zeit! Was hat Sie in 
diesen Jahren nachhaltig am meisten geprägt?

Eindeutig meine erste Beschäftigung, die am 13.05.1974 begann: 
Ich fing als Prüfungsassistent bei Peat, Marwick, Mitchell & Co. 
an, eine der (damals noch) „Big Eight“ – eine angelsächsische 
Prüfungsgesellschaft (heute das PM in KPMG). Ich lernte in 
englischer Sprache einen Prüfungsansatz kennen, der damals 
sehr stark vom deutschen Ansatz abwich. Das ging beim pro-
zessorientierten Denken los und führte über die Einholung von 
Bestätigungen Dritter sowie die obligatorische Inventurbeob-
achtung zu einer ausgefeilten Arbeitspapiertechnik mit einem 
firmeninternen Review der Arbeitspapiere vor Auslieferung 
des Prüfungsberichts. Nach jeder Prüfung gab es vom direkten 
Vorgesetzten einen Progress Report, so dass man als junger 
Mitarbeiter wusste, woran man war.

Ich war dann noch drei Jahre in einem kleinen Wirtschaftsprü-
fungsbüro tätig und habe als Kontrast den deutschen Prüfungs-
ansatz kennengelernt und wusste dann, wie es möglichst nicht 
gehen sollte.

Am 01.01.1979 fing ich dann in der kleinen, aber feinen Steuer-
beratungskanzlei von Carl-Heinz Knief, die heute CJP ist, an und 
konnte nach Ablegung des Wirtschaftsprüferexamens meine 
damals erworbenen Kenntnisse gut umsetzen. Hat offensichtlich 
ganz gut geklappt!

Warum sollten junge Nachwuchstalente heute noch den  
steuerberatenden und prüfenden Beruf wählen?

Bei der Steuerberatung stehen die Ausbildungsberufe zum 
Steuerfachangestellten mit Erweiterungsmöglichkeiten zum 
Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter zur Auswahl und bieten 
somit viele Chancen. Wer keine Angst vor Zahlen hat und an 
wirtschaftlichen Zusammenhängen Interesse hat, ist hier genau 
richtig. Eine solche Ausbildung ist auch so breit angelegt, dass 

sie danach außerhalb des steuerberatenden Berufs jedwede 
Möglichkeit offenlässt. Und wer Steuerberater oder Wirtschafts-
prüfer werden will: Neben den großen Gesellschaften gibt es 
auch Mittelständler wie die Kanzlei Clostermann & Jasper,  
die interessante Tätigkeiten mit Aufstiegsmöglichkeiten bieten. 
Zusammengefasst: Alles ist in diesem Berufsbild möglich.

Und zu guter Letzt interessiert uns natürlich noch: Was haben Sie 
jetzt vor? Gibt es Reiseziele oder andere Projekte?

Da muss ich enttäuschen: Da ich bereits mit 65 Jahren meine 
Tätigkeit stark reduziert habe und mich in den letzten Jahren 
nicht mehr mit Mandantentätigkeiten befasst habe, sondern die 
Kollegen bei den meist „unbeliebten“ Tätigkeiten des internen 
Controllings und Rechnungswesen entlastet habe, war ich ja 
schon im gefühlten „Unruhestand“.  
 
Mein 50-jähriges Arbeitsjubiläum ist ein guter Anlass, jetzt 
endgültig „Good-bye!“ zu sagen.

Ihre Ansprechpartnerin:

Antje Kaden 
ASSISTENZ

a-kaden@clostermann-jasper.de 
0421 16237-210


